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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

AWG NÖ 1992 §26 Abs1;

AWG NÖ 1992 §27 Abs2;

BAO §198;

LAO NÖ 1977 §150;

Rechtssatz

Nach dem klaren Wortlaut des Spruches des in Rede stehenden Bescheides wurde dem Abgabep=ichtigen im Oktober

1993 für das in Rede stehende Grundstück eine bestimmte Jahresgebühr (zusammengesetzt aus

Abfallwirtschaftsgebühr und Abfallwirtschaftsabgabe vorgeschrieben, welche in vier gleichen Teilbeträgen am 15.

Februar, am 15. Mai, am 15. August und am 15. November eines jeden Jahres zu entrichten war. Aus dem Grunde des §

27 Abs. 2 zweiter Satz NÖ AWG war die in diesem Abgabenbescheid festgesetzte Abfallwirtschaftsgebühr und

Abfallwirtschaftsabgabe bis zur Erlassung eines neuen Abgabenbescheides in unveränderter Höhe zu entrichten.

Ungeachtet des Umstandes, dass dieser, eine "laufende" Abgabe bemessende Bescheid - wie auch jeder andere

Abgabenfestsetzungsbescheid - nicht als Leistungsbescheid formuliert ist, bildete er - wie jeder

Abgabenfestsetzungsbescheid - eine taugliche Grundlage für die Vornahme einer entsprechenden Anlastung am

Abgabenkonto des Abgabepflichtigen.
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